
Innungssatzung 

der 

Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung 

Mittelfranken 

Die Innungsversammlung hat am 01. März 1996, in Abänderung ihrer bisherigen Satzung, 
die am 15. April 1980 von der Handwerkskammer für Mittelfranken genehmigt worden ist, 
folgende Neufassung ihrer Satzung beschlossen: 
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Name, Sitz und Bezirk 

§ 1 

(1) Die Handwerksinnung führt den Namen: 
STEINMETZ UND STEINBILDHAUER INNUNG MITTELFRANKEN 

Thr Sitz ist in 

Du Bezirk umfaßt 

...... NÜr ll ber9 
denRe9ieE~~gf3~e~~EkM.~tt~lfriln~Elfl 

(2) Die Handwerksinnung ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie wird mit Genehmigung 
der Satzung rechtsfähig. 

Fachgebiet 

§2 
Das Fachgebiet der Handwerksinnung umfaßt folgende Handwerke: 
1. ....... ~te inmetzhandlN.exk 

2 .... Steinb ildhauerhandwerk 
3 ... Holzbildhauerhandwerk 

4 .. . 

5 .. . 

6 ... . 

Aufgaben 

§ 3 (§ 54 HwO)* 
(1) Aufgabe der Handwerksinnung ist, die gemeinsamen gewerblichen Interessen ihrer Mitglieder 
zu fördem. Insbesondere hat sie 
1. den Gemeingeist und die Berufsehre zu pflegen; 

2. ein gutes Verhältnis zwischen Meistem, Gesellen und Lehrlingen anzustreben; 

3. entsprechend den Vorschriften der Handwerkskammer die Lehrlingsausbildung zu regeln und 
zu überwachen sowie für die berufliche Ausbildung der Lehrlinge zu sorgen und ihre charakterliche 
Entwicklung zu fördem; 
4. die Zwischen- und Gesellenprüfungen abzunehmen und hierfür Zwischen- und Gesellenprü­
fungsausschüsse zu enichten, sofem sie von der Handwerkskanuner dazu ennächtigt ist; 
5. das handwerkliche Können der Meister und Gesellen zu fördem; zu diesem Zweck katul sie 
insbesondere Fachschulen enichten und unterstützen und Lelu'gänge veranstalten; 
6. bei der Verwaltung der Berufsschulen gemäß den bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen 
mit zu wirken; 
7. das Genossenschaftswesen im Handwerk zu fördem; 
8. über Angelegenheiten der in ihr vertretenen Handwerke den Behörden Gutachten und Auskünfte 
zu erstatten; 

9. die sonstigen handwerklichen Organisationen und Einrichtungen in der Erfüllung ihrer Aufga­
ben zu unterstützen; 
10. die von der Handwerkskanuner innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Vorschriften und An­
ordnungen durchzuführen, bzw. zu fOrdem. 
(2) Die Handwerksinnung soll 
1. zwecks Erhöhung derWirtschaftlichkeit der Betriebe ihrer Mitglieder Einrichtungen zur Verbes­
sel'ung der Arbeitsweise und der Betriebsführung schaffen und fördem; 
2. bei der Vergabe öffentlicher Liefenmgen und Leistungen die Vergabestellen beraten; 

3. das handwerkliche Pressewesen unterstützen. 

* GeselZ Zur Ordnung des Handwerks in der Fa5S\lJll( VOIU 20. Dezember 1993 mGB! 19Q) I S.2256) 

2 



(3) Die Handwerksinnung kann 
1. zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedem und ihren Lehrlingen einen Aus­
schuß bilden (Ausschuß für Lehrlingsstreitigkeiten); 
2. Tarifverträge abschließen, soweit und solange solche Verträge nicht durch den Landesinnungs­
verband für den Bereich der Handwerksinnung geschlossen sind; 

3. für ihre Mitglieder und deren Angehörige Unterstützungskassen für Fälle der Krankheit, des 
Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit errichten; 

4. bei Streitigkeiten zwischen den Innungsmitgliedem und ihren Auftraggebem auf Antrag vermit­
teln. 

(4) Die Handwerksinnung kann auch sonstige Maßnalunen zur Fördenmg der gemeinsamen ge­
werblichen Interessen der Irrnungsmitglieder durchführen. 

(5) Die Errichtung und die Rechtsverhältnisse der Innungskrankenkassen richten sich nach den hierfür 
geltenden bundesrechtlichen Bestinunungen. 

§ 4 (§ 57 HwO) 
(1) Soll in der Handwerksinnung eine Einrichtung der in § 3 Abs. 3 NI'. 3 vorgesehenen Art getrof­
fen werden, so sind die dafür erforderlichen Bestimmungen in Nebensatzungen zusammenzufas­
sen. Diese bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 

(2) Über die Einnahmen und Ausgaben solcher Einrichtungen ist getrennt Rechnung zu führen und 
das hierfür bestimmte Vel1nögen gesondelt von dem Innungsvel1nögen zu verwalten. Das getrennt 
verwaltete Vemlögen darf für andere Zwecke nicht verwandt werden. Die Gläubiger haben das 
Recht auf gesondelte Befriedigung aus diesem Vel1nögen. 

§5 

(1) Die Handwerksinnung gehört der für ihren Sitz zuständigen Kreishandwerkerschaft an. 
(2) Sie kann durch Beschluß der Irrnungsversammlung die Fühnrng der Verwaltungsgeschäfte, ein­
schließlich der Buch- und Kassenfülu'Ung, auf die Kreishandwerkerschaft übertragen. Die Rechte 
und Pflichten der Organe der Handwerksinnung werden hierdurch nicht berührt. 

Mitgliedschaft 

§ 6 (§§ 58,59 HwO) 
(1) Mitglied der Handwerksinnung kann jede/r selbständige Handwerker/in werden, der/die das 
Handwerk ausübt, für welches die Handwerksinnung gebildet ist und der/die den gesetzlichen und 
satzungsl11äßigen Vorschriften entspricht. 
Selbständige/r Handwerker/in in dem auch hier maßgebenden Sinne des § 1 HwO ist jede in die 
Handwerksrolle eingetragene natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, also nicht 
etwa deren einzelne Gesellschafter. Eine juristische Person oder Personengesellschaft übt ihre Mit­
gliedschaft in der Irrnung übel' ihren gesetzlichen Vertreter aus, der den in § 18, Abs. 1 genannten 
Voraussetzungen entsprechen muß. 
(2) Selbständigen Handwerkern/innen, die den Voraussetzungen des Abs. 1 entsprechen, darf der 
Eintritt in die Handwerksiru1llng nicht versagt werden, es sei denn, daß Gründe vorhanden sind, die 
einen Ausschluß aus der Handwerksinnung rechtfertigen würden (§ 11). 
(3) Von der Erfüllung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bedingungen kann zugunsten einzel­
ner nicht abgesehen werden. 
(4) Die Handwerksinnung kann nicht in die Handwerksrolle eingetragene natürliche Personen, juri­
stische Personen, Personengesellschaften oder auch Institute, Vereine und andere Organisationen 
als Gastl11itglieder aufnehmen, wenn sie dem Handwerk, für das die Innung gebildet ist, bemflich 
oder wittschaftlich nahestehen. Auf Gastmitglieder sind die §§ 7 Abs. 1,2 und 4; 8-12; 13 Abs. 2 
und 14 der Satzung entsprechend anzuwenden. 
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§7 

(1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft (Aufnahrneantrag) ist bei der Handwerksinnung schrift­
lich zu stellen, über ihn entscheidet der Vorstand spätestens innerhalb 8 Wochen. Über den Wider­
spmch gegen die Ablelmung eines Auftlahrneantrages entscheidet die Innungsversarnrnlung. 
(2) Für die Aufnahme kann eine Aufnahrnegebühr erhoben werden. 

(3) Personen, die sich um die Fördelung der Handwerksinnung oder eines der von ihr umfaßten 
Handwerke besondere Verdienste erworben haben, können durch Beschluß der Innungsversamrn­
lung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehretunitglieder können an den Innungsveranstaltungen 
mit beratender Stimme teilnelunen. 

(4) Den Innungsmitgliedern, den Mitgliedern des Gesellenausschusses und den Gesellenmitglie­
dern in den Innungsausschüssen ist je eine Satzung der Handwerksumung auszuhändigen. 

§8 
Wird nach dem Tode eines Mitgliedes der Handwerksinnung dessen Handwerksbetrieb nach § 4 
H wO fortgeführt, so gehen die Rechte und Pflichten aus der Innungsmitgliedschaft auf die Person 
über, die den Betrieb fOl1fühl1. 

§9 

(1) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage der Entscheidung über den Aufnahmeantrag. 

(2) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt (§ 10), dem Ausschluß (§ 11) oder mit der Löschung 
in der Handwerksrolle. 

§ 10 
Der Austritt eines Mitglieds aus der Handwerksinnung kann nur zum Schluß des Rechnungsjahres 
(§ 60, Abs. 1) erfolgen und muß spätestens 3 Monate vorher dem Vorstand schriftlich angezeigt 
werden. 

§ll 
(1) Durch Beschluß des Vorstandes der Handwerksinnung können Mitglieder ausgeschlossen wer­
den, wenn sie 

1. entweder gegen die Satzung wiederholt gröblich verstoßen oder satzungsgemäße Beschlüsse 
oder Anordnungen der Organe der Handwerksinnung trotz Abmahnung nicht befolgen, 

2. mit ihren Beiträgen trotz wiederholtel' AuffOl'denmg länger als 1/2 Jahr im Rückstand geblieben 
sind. 
(2) Vor dem Beschluß ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußemng zu geben; hierfür ist eine 
angemessene Frist einzuräumen. § 7 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

§12 
In Fällen des § 9, Abs. 2 verlieren die Mitglieder alle Ansprüche an das Innungsvennögen und -
vorbehaltlich abweichender Bestimmungen der Nebensatzungen - an die von der Handwerksin­
Ilung errichteten Nebenkassen und Eil11'ichtungen. Sie bleiben zur Zahlung der Beiträge verpflich­
tet, die bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens fällig wareIl. llu'e vertraglichen und sonstigen Ver­
bindlichkeiten, welche der Handwerksitulung oder deren Einrichtungen gegenüber bestehen, wer­
den durch das Ausscheiden nicht befÜhlt . 

§l3 
(1) Die Mitglieder der Handwerksinnung haben gleiche Rechte und Pflichten. 
(2) Jedes Innungsmitglied ist berechtigt, die Einrichtungen und Anstalten der Handwerksirmung 
nach Maßgabe der Satzung, der Nebensatzungen und der Beschlüsse der Innungsversammlung zu 
benutzen. 

§ 14 
Die Mitglieder sUld verpflichtet, an der Erfüllung der Aufgaben der Handwerksinnung mitzuwirken 
lind die Vorschriften der Satzung, der Nebensatzungen sowie die satzungsmäßigen Beschlüsse und 
Anordnungen der Organe der Handwerksinnung zu befolgen. 
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Wahlrecht, Stimmrecht und Wählbarkeit 

§ 15 

(1) Wahl- und stimmberechtigt in der lnnungsvel'sammlung sind die der Handwerksinnung angehö­
renden selbständigen Handwerker/innen. Für eine juristische Person oder eine Personengesellschaft 
kaJU1 nur eine Stimme abgegeben werden, auch wenn mehrere vertretungsberechtigte Personen vor­
handen sind. 

(2) Gast- und Ehrenmitglieder haben nur beratende Stimme. 

§ 16 
Wahl- und stimmberechtigt in der Innungsversanunlung sind Personen nicht, 

1. die die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlan­
gen oder das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stinunen, verloren haben, 
oder denen diese Fähigkeiten und Rechte vom Gericht rechtskräftig aberkannt worden sind, wäh­
rend der Dauer des Verlustes oder der im Ulteil bestimmten Zeit, 

2. die entmündigt oder durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vennögen be­
schränkt sind 

§ 17 

(1) Das Wahl- und Stimmrecht ruht für diejenigen Innungsmitglieder, welche mit Illliungsbeiträgen 
zum Zeitpunkt der Wahl länger als l/2Jahr im Rückstand sind, es lebt im Zeitpunkt der Einrichtung 
aller rückständigen Beiträge wieder auf, wenn nicht der Vorstand einen Beschluß gem. § 11,Abs. 1, 
Ziff. 2 gefaßt hat. 
(2) Ein Mitglied ist nicht stinunbereehtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme eines Rechts­
geschäftes oder die Einleitung eines Rechtsstreites zwischen ihm und der Handwerksinnung be­
trifft. 

§ 18 

(1) Wählbar zu Mitgliedem des Vorstandes sind die wahlberechtigten Einzelmitglieder der Hand­
werksbumng, die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer der Handwerksinnung angehören­
den Personengesellschaft, sofem sie den Voraussetzungen des § 7, Abs. 1,2, 3 oder 7 HwO, des § 
119 HwO oder des § 14 Abs. 5 KriegsfolgenbereinigungsG genügen und die Vertreter der, der 
Handwerksinnung angehörendenjuristischen Personen, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben 

(2) Mitglieder des Vorstandes der Handwerksinnung und ihrer Ausschüsse, ihrer Vertreter bei der 
Kreishandwerkerschaft und dem lnnungsverband und Mitglieder des Gesellenausschusses verlie­
ren ihr Amt, wenn Umstände eintreten oder bekannt werden, welche die Wählbarkeit ausschließen. 
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Innungsversanlllliung. 

§ 19 
(1) Ein nach § 15 Abs. 1 stinllllberechtigtes Mitglied, das Inhaber eines Nebenbetriebes in1 Sinne 
des § 2, Nr. 2 oder 3 HwO ist, kann sein Wahl- und Stimmrecht auf den Leiter des Nebenbetriebes 
übeltragen, falls dieser die Pflichten überninullt, die seinen Vollmachtgebern gegenüber der Hand­
werksil1lHmg obliegen. Die Übeltragung und die übernahme der Rechte bedarf der schriftlichen 
Erklänmg gegenüber der Handwerksinnung. Auf Betriebsleiter finden die Bestb11l11ungen der §§ 16 
bis 18 entsprechende Anwendung. 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für juristische Personen und die in § 4 HwO genannten Betriebsinhaber. 

Organe 

§ 20 (§ 60 HwO) 

Die Organe der Handwerksinnung sind 

1. die lnnungsversammlung, 

2. der Vorstand 

3. die Ausschüsse 
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I IlIlllll gsvers aml11l Ull g 

§ 21(§ 61 HwO) 
(1) Die :Vlitglieder der Handwerksinnung bilden die Innungsversammlung. Sie beschließt über alle 
Angelegenheiten der Handwerksinnung, soweit sie nicht V 0111 Vorstand oder den Aussch(issen wahr­
Zllnehmen sind. 

(2) Der Innungsversamll1lung obliegen im besonderen: 

i. Feststellung des Haushaltsplanes und die Bewilligung von Ausgaben, welche im Haushaltsplan 
nicht vorgesehen sind. 

2. die Beschlullfassung (iber die Höhe der Innungsbeitriige und über die Festsetzung von Gebüh­
ren. Geb(ihren können auch von Nichtmitgliedel11, die Tiitigkeiten oder Einrichtungen der Innung in 
AnspI1lch nehmen, erhoben werden; 

3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 

4. die Wahl des Vorstandes und derjenigen Mitglieder der Ausschüsse, die aus der Zahl der Ill­
Ilungsmitgliecler zu enl11ehlllen sind, sowie die Vertreter der Handwerksinnung zur Kreishandwel'­
kerschaft und zum Landesinnungsverband , 

5. die Wahl der selbständigen Handwerker als Mitglieder des Zwischen- und Gesellenprüfungs-
rlUSSChliS ses. 

6. die Einsetzung besonderer Ausschüsse zur Vorberatung einzelner Angelegenheiten und zur Ver­
waltung einzelner Innungseinrichtungen , 

7. der Erlaß von Vorschriften über die Lehrlingsausbildung entsprechend den Vorschriften der Hand­
werkskCl Jnmer, 

8. die Beschlußfnssung übel' 

a) Erwerb, Veräußerung oder dingliche Belastung von Grundeigentum, 
b )die Veräußenmg von Gegenständen, die einen geschichtlichen, wissenschaftlichen oder Kunst­

Wet1 haben, 

c)die Aufnahme von Anleihen, 

d)den Abschluß von Verträgen, durch welche der Handwerksinnung fortlaufende Verpflichtun 
gen auferlegt werden, mit Ausnahme der laufenden Geschäfte der Verwalhmg, 

e) die Anlegung des Innungsvel1nögens, 
9. die Beschlußfassung (iber Ändenll1g der Satzung und Auflösung der Handwerksinnung, 
10. die Beschlußfassung über ElTichtung, Änderung und Auflösung von Nebensatzungen (§ 4), 
11. die Beschlußfassung übel' alle Einrichtungen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Handwerksin 
nung geschaffen werden sollen, 

12. die Beschlu ßfassung über den Erwerb und die Beendigung der Mitgliedschaft bei dem Landes­
innungsverbnnd, 

13.die G'bet1ragung der Geschäftsführung der Handwerksinnung auf die Kreishandwerkerschaft, 

14. die Wahl des Geschäftsführers. 

(3) Die Wahl der Vertreter zur Kreishandwerkerschaft und zum Landesinnungsverband (Abs. 2 NI'. 
4) erfolgt auf die Dauer von drei Jahren. 
(4) Die nach Abs. 2 NI'. 8 erforderliche Beschlllßfassung der Innungsversammlung erstreckt sich 
auch allfdie durch Nebensatzungen begründeten Einrichtungen der Handwerksinnung, soweit nicht 
über NI'. 10 durch die Nebensatzung etwas anderes bestimmt ist. 
(5) Die nach Abs. 2 NI'. 3,7,8,9, 11 und 14 gefaßten Beschlüsse bedürfen der Genehmigung durch 
die Handwerkskammer. 
(6) Soll die Innungsversammlllng den Beitritt zum Landesinnungsverband (Abs. 2. Nr. 12) oder den 
Austritt beschließen, so ist die Angelegenheit auf die Tagesordnung der nächsten Innungsversamm­
lung zu setzen und hierzu der Landesinnungsverband rechtzeitig einzuladen. Vor der Beschlußfas­
sung über die Ablehnung des Beitritts oder den Austritt aus dem Landesinnungsverband ist einem 
Vettreter des Landesinnungsverbandes Gelegenheit zur Äußenll1g in der Innungsversammlung zu 
geben 
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§ 22 
Ordentliche Innungsversammlungen finden in der Regel vierteljährlich, mindestens aber halbjähr­
lich statt. Außerordentliche Innungsversalllmlungen können abgehalten werden, wenn der Vorstand 
dies beschließt. Sie müssen einbenlfen werden, wenn das Interesse der Handwerksinnung es erfor­
dert oder wenn ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich unter An­
gabe des Zweckes und der Gründe verlangt. Wird dem Verlangen nicht entsprochen oder erfordert 
es das Interesse der Handwerksinnung, so kann die Handwerkskammer die Innungsversammlung 
einbemfen und leiten. 

§ 23 
Der Vorsitzende des Vorstandes (Obermeister) lädt zur Innungsversammlung entweder schriftlich 
oder durch Atlzeige in dem Bekanntmachungsblatt der Handwerksinnung unter Angabe der Tages­
ordnung ein und zwar so rechtzeitig, daß zwischen dem gewöhnlichen Zugang der Einladung bzw. 
dem Tag der Veröffentlichung im Bekanntmachungsblatt und dem Tag an dem die Versanunlung 
stattfinden soll mindestens eine Woche liegt; bei außerordentlichen Innungsversanunlungen kann in 
besonders dringenden Fällen die Einladungsfrist bis auf drei Tage verkürzt werden. 
Sollen Angelegenheiten beraten werden, in denen der Gesellenausschuß zu beteiligen ist (§ 45 Abs. 
2), so sind auch die Mitglieder des Gesellenausschusses schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einzuladen. 

§ 24 
(1) Der Obenneister, in dessen Abwesenheit oder bei sonstiger Verhinderung sein Stellvertreter, 
leitet die ltmungsversammlung . 

(2) Der Obenneister bzw. sein Stellvertreter ist berechtigt, Versanunlungsteilneluner, die seinen zur 
Leitung der Verhandlung getroffenen AtlOrdnungen nicht nachkonunen oder sich ungebührlich be­
neJunen, aus dein Versanunlungsraum auszuweisen. 
(3) Über die Verhandlungen der Innungsversammlung ist eine Niedersclu'ift anzufertigen, in der 
sämtliche Beschlüsse, Wahlen und Abstinunungen enthalten sein müssen. Die Niederschrift ist von 
dem Vorsitzenden der Versanunlung und dem Schriftfülu'er zu unterzeichnen und der nächsten In­
nungsversammlung zur Genelunigung vorzulegen. Der Teil der Niederschrift, der Angelegenheiten 
betrifft, in denen der Gesellenausschuß zu beteiligen ist (§ 45 Abs. 2), ist dem Vorsitzenden des 
Gesellenausschusses zuzuleiten. 

§ 25 
(1) Beschlüsse der Innungsversanunlung werden vorbehaltlich der Bestinunungen in den §§ 28 
Abs. 6 und 69 mit einfacher Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder gefaßt. Bei 
Stumnengleichheit gilt eUl Antrag als abgelehnt. 

(2) Beschlüsse körulen von der Innungsversammlung nur über solche Angelegenheiten gefaßt wer­
den, die bei ilU'er Einberufung in der Tagesordnung bezeichnet sind oder die - sofern es sich nicht 
um eine Satzungsändenmg, die Auflösung der HandwerksilUlung oder den Widemlf der Bestellung 
des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder handelt - mit Zustimmung von drei VielteIn der 
anwesenden Stinunberechtigten vom Vorsitzenden nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wer­
den. Die in § 45 Abs. 2 bezeichneten Angelegenheiten kölUlen nur dann nachträglich auf die Tages­
ordnung gesetzt werden, welUl mehr als die Hälfte der Mitglieder des Gesellenausschusses anwe­
send ist und drei Viertel der anwesenden Mitglieder des Gesellenausschusses mit der Behandlung 
der Atlgelegenheit einverstanden sind. 

§ 26 
Die von der Innungsversamllllung vorzunehmenden Wahlen erfolgen mit verdeckten Stinunzetteln. 
Bei Stinunengleichheit entscheidet das Los. Wahlen durch ZUl1Jf sind - abgesehen von § 28 Abs. 2 
Satz 1 - zulässig, wenn niemand widerspricht. Über die Wahlbehandlung ist eine Niederschrift an­
zufertigen. 

Für die Feststellung des Wahlergebnisses sind ausschließlich die abgegebenen Ja- bzw. Nein-Stim­
men maßgebend. 

7 



§ 27 
Die Innungsversammlung regelt ihre Geschäftsordnung, soweit die Satzung keine näheren Vor­
schriften trifft, durch Beschluß. 

Vorstand 

§ 28 (§ 66 HwO) 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Obermeister, seinem Stellvertreter und 5. weiteren Mitgliedern. 

Er wird von der Innungsversammlung aus den nach § 18 wählbaren Innungsmitgliedern auf drei 
hhre gewählt. Wiederwahl ist zuliissig. Der Obenneister und mindestens die Hälfte der Vorstands­
mitglieder sollen in der Regel Gesellen oder Lehrlinge beschäftigen. 

(2) Der Obet1l1eister und sein Stellvertreter werden in je einem besonderen Wahlgang mit absoluter 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder mit verdeckten Stimmzetteln gewählt. Erhält keiner der Be­
werber die absolute Mehrheit, so findet eine Stichwahl statt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. 

Die übrigen Vorstandsmitglieder werden einzeln mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt, Wahl 
durch Zuruf ist zulässig. Stehen mehr Kandidaten als Sitze zur Verfügung, so entscheidet die Anzahl 
der jeweils etTeichten Stinunen über die Wahl zum Vorstandsmitglied. Die Zahl der auf die Kandi­
daten abgegebenen Stimmen ist jeweils im Protokoll zu vet1nerken. 
(3) Die Wahl des Obenneisters findet unter Leitung eines von der Innungsversammlung gewählten, 
wahlberechtigten Innungsmitgliedes die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder unter Leitung des 
Obenneisters statt. 0'ber die Wahlhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

(4) Die Wahl des Vorstandes ist der Handwerkskanuner binnen einer Woche anzuzeigen. 

(5) Die Amtszeit des Vorstandes beginnt mit dem Tage der Wahl. Die Vorstandsmitglieder bleiben 
nach Ablauf ihrer Amtszeit gem. Abs. 1, Satz 2 solange im Amt, bis ihre Nachfolger das Amt ange­
treten haben. Eine vor Ablauf der Amtszeit angesetzte Wahlversammlung ist dann zulässig, wenn 
die Amtszeit dadurch nur unwesentlich abgekürzt wird und praktische Gründe hierfür sprechen. 

(6) Die Innungsversamtnlung kann die Bestellung des Vorstandes oder einzelner Mitglieder des 
Vorstandes widemtfen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Gnmd ist insbesondere gro­
be Pflichtverletzung oder Unfähigkeit. Der Widemlf ist nur zulässig, wenn er bei der Einberufung 
der Innungsversatnmlung in der Tagesordnung verzeichnet ist; er darf nicht nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Widet1'uf kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. 

(7) Scheiden Mitglieder des Vorstandes vor Ablauf ihrer Amtszeit aus, so ist in der nächsten In­
nungsversammlung eine Neuwahl für den Rest der Amtszeit vorzunehmen. 

§ 29 
(1) Der Obenneister lädt zu den Sitzungen des Vorstandes ein und leitet sie. Sollen Angelegenheiten 
beraten werden, in denen der Gesellenausschuß zu beteiligen ist (§ 45 Abs. 2), so ist dem Vorsitzen­
den des Gesellenausschllsses rechtzeitig unter Mitteilung der Tagesordnung von der Sitzung des 
Vorstandes Kenntnis zu geben. 
(2) Der Obenneister ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine Sitzung des Vor­
standes abzuhalten, wenn diese von der Mehrheit der Vorstandsmitglieder beantragt wird. Weigert 
sich der Obenneister, den Vorstand einzubenlfen, so kann die Handwerkskammer den Vorstand 
einberufen und leiten. 
(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden mehr als die Hälfte der 
Mitglieder und in den Fällen des § 45 Abs. 2 ein Mitglied des Gesellenausschusses an der Vor­
standssitzung teilnimmt. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stim­
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. An der Beratung und Beschlußfassung 
übel' Angelegenheiten, die das persönliche Interesse eines Vorstandsmitgliedes berühren, darf die­
ses nicht teilnelullen. 
(4) In eiligen Sachen kann ein Vorstandsbeschluß, wenn kein Mitglied widerspricht, auch schriftlich 
herbeigefiihrt werden. 
(5) Über die Verhandlungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, in der sämtliche 
Beschlüsse enthalten sein müssen, sie ist von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter­
zeichnen. 
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§ 30 
(1) Der Vorstand veliritt die Handwerksinnung gerichtlich und außergerichtlich. Willenserklänm­
gen mit Ausnalune bei laufenden Geschäften der Verwaltung, welche die Handwerksinnung vennö­
gensrechtlich verpflichten, bedürfen der Schriftfonn. 

(2) Die Vorstandsmitglieder können durch Beschluß die Veliretung einem oder mehreren Mitglie­
dern des Vorstandes zusammen oder dem Geschäftsführer zusammen mit wenigstens einem der 
Vorstandsmitglieder übertragen. Eine von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnete Nieder­
schrift hierüber ist der Handwerkskammer einzureichen. § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches fin­
det Anwendung. 

(3) Ist der Handwerksinnung gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, so genügt die Abgabe 
gegenüber einem Vorstandsmitglied. 

(4) Als Ausweis des Vorstandes genügt bei allen Rechtsgeschäften die Bescheinigung der Hand­
werkskammer, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit den Vorstand bilden. 

§ 31 
(1) Der Vorstand füllli die Geschäfte der Handwerksinnung, soweit sie nicht gesetzlich oder durch 
Bestimmungen der Satzung und der Nebensatzungen der Innungsversanllnlung vorbehalten oder 
anderen Organen übertragen sind. 
(2) Der Vorstand bereitet die Verhandlungen der Innungsversammlung vor und fülui die Beschlüsse 
aus, 

(3) Der Vorstand kann die Verteilung der Geschäfte unter seinen Mitgliedem durch Beschluß regeln. 
(4) Die Mitglieder des Vorstandes sind zur ordnungsmäßigen Verwaltung verpflichtet; sie haften für 
jeden aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden, soweit ihnen ein Verschulden zur Last 
fällt; sind mehrere für den Schaden verantwolilich, so haften sie als Gesamtschuldner. Die Haftung 
tritt auch dam! ein, wem! nicht zum Vorstand gehörende Personen an der Vemrsachung des Scha­
dens beteiligt sind. 

§ 32 
Die Mitglieder des Vorstandes und der Ausschüsse verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich. 
Für bare Auslagen wird Ersatz nach besonderen von der Innungsversammlung zu beschließenden 
Sätzen gewährt; dem Obermeister kann durch Beschluß der Innungsversanllnlung für den mit sei­
ner Tätigkeit verbundenen Aufwand eine angemessene Entschädigung gewähli werden. Die Ent­
schädigung der Gesellenmitglieder für Zeitversäumnisse ist so zu bemessen, daß sie den Lohnaus­
fall einschließlich der lohngebundenen Ausgaben deckt. Wird den Gesellenrnitgliedern der Lohn 
fortgezahlt, so ist die Entschädigung an den Betriebsinhaber zu zahlen. 

Geschäftsführung 

§ 33 
(1) Die Handwerksinnung kann eine Geschäftsstelle el1'ichten, die von einem Geschäftsführer ge­
leitet wird. Dieser hat nach näherer Weisung des Vorstandes die laufenden Geschäfte zu führen. Er 
ist dem Vorstand für die Durchfühnmg der Aufgaben und für die ordnungsmäßige Erledigung der 
den Angestellten unter seiner Leitung übeliragenen Arbeiten verantwolilich. Der Geschäftsführer 
nimmt an der Innungsversammlung, an den Vorstands- undAusschußsitzungen mit beratender Stimme 
teil. Die Anstellung des Geschäftsführers erfolgt durch den Vorstand auf Grund eines Beschlusses 
der Innungsversammlung, der der aufsichtlichen Genehmigung nach § 21 Abs. 5 bedarf. 
(2) Der Geschäftsführer kann die Innungsmitglieder in arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren 
velireten, sofern dies nach Maßgabe der allgemeinen Rechtsvorschriften zulässig ist. 

Ausschüsse 

§ 34 
(1) Die Handwerksinnung bildet ständige Ausschüsse; außerdem können für einzelne Angelegen­
heiten besondere Ausschüsse el1'ichtet werden. 
(2) Die Ausschüsse haben, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, die in ihren Geschäftsbe­
reich fallenden Gegenstände vorzuberaten und über das Ergebnis ihrer Beratungen dem Vorstand zu 
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berichten; über die Berichte beschließt das zuständige Organ der Handwerksinnung. Welches Or­
gan zuständig ist, bemißt sich nach den jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften. 

§ 35 
(1) Die Vorsitzenden und Mitglieder der ständigen Ausschüsse werden von der Innungsversanun­
lung - abgesehen von § -12 Abs. 1 - auf drei Jahre mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt; für jedes 
Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Wiederwahl ist zulässig. § 28Abs. 6 gilt mit der Maßga­
be entsprechend, daß die Bestellung der Ausschußmitglieder, die Gesellen sind, nur vom Gesellen­
ausschuß widen'ufen werden kann. Die Mitglieder der ständigen Ausschüsse haben ihre Tätigkeit 
bis zur Neuwahl der :\achfolger auszuüben. 

(2) Die Vorstandsmitglieder können an den Sitzungen der Ausschüsse mit beratender Stimme teil­
nehmen. 

§ 36 

Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn einschließlich des Vorsitzenden mindestens die Hälfte 
der Mitglieder anwesend ist. Sind bei einem Ausschuß Gesellen beteiligt, so muß auch die Hälfte 
der Gesellenmitglieder anwesend sein. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge­
faßt. Bei Stinunengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Ständige Ausschüsse 

Ausschuß für Berufs~bildung 

§ 37 (§ 67 HwO) 

Zur Fördenmg der Benlfs"""bildung der Lehrlinge wird ein Ausschuß für die Berufs~ildung 
errichtet. Der Ausschuß besteht aus einem Vorsitzenden (LellFHngs'II811) und mindestens vier Bei­
sitzem. Der Vorsitzende und die Hälfte der Beisitzer werden von der IruulIlgsversammlung aus der 
Zahl der wählbaren Innungsmitglieder, die in der Regel Gesellen oder Lehrlinge beschäftigen, die 
andere Hälfte von dem Gesellenausschuß aus der Zahl der wählbaren Gesellen gewählt. Bei der 
Wahl des Vorsitzenden nelunen die Mitglieder des Gesellenausschusses mit vollem Stimmrecht an 
der Innungsversammlung teil. § 45 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 38 
(1) Der Ausschuß hat nach Maßgabe der für die BenlfsAAH;bildung geltenden Vorsclu'iften alleAnge­
legenheiten, welche die BerufsaH5bildung betreffen, insbesondere folgende Gegenstände zu bera­
ten: 

1. die Vorschriften über die Lehrlingsausbildung (§ 21 Abs. 2 Nr. 7), 

2. Stellungnahmen in Verfahren zur Untersagung des Einstellens und Ausbildens von Lehrlingen, 
soweit die Handwerksinnung damit befaßt wird. 

(2) Der Ausschuß soll jährlich mindestens einmal zusammentreten. 

Gesellenprüfungs- und Zwischenprüfungsausschuß 

§ 39 

Sofern die Handwerkskammer die Ermächtigung hierzu erteilt, en'ichtet die Handwerksinnung für 
ihren Bezirk nach Maßgabe der Prüfungsordnung einen Gesellenprüfungsausschuß , der fürAbnah­
me der Gesellenprüfung aller Auszubildenden der in der Handwerksinnung vertretenen Handwerke 
zuständig ist, soweit nicht die Handwerkskammer etwas anderes bestimmt. 

Innungen die von der Handwerkskammer die Ennächtigung zur Abnalune der Gesellenprüfung 
erhalten haben, können diese Ausschiisse auch als für die Zwischenpriifungsausschüsse zuständig 
erklären. Sollte eine Innung einen eigenen Zwischenprüfungsausschuß enichten, so gilt die Er­
mächtigung zur Abnahme der Gesellenprüfungen auch zur Enichtung von Zwischenprüfungsaus­
schüssen und zur Durchfühnmg von Zwischenprüfungen. 

Die Kosten der Prüfung trägt die Handwerksinnung, der auch die PfÜfungsgebühren zufließen. 
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Ausschuß für Lehrlingsstreitigkeiten 

§ 40 (§ 67 III HwO) 
(1) Die Handwerksinnung kann einen Ausschuß zur Schlichtung von Lehrlingsstreitigkeiten zwi­
schen Ausbildenden und Lehrlingen (Auszubildenden) errichten, der für alle Berufsausbildungs­
verhiiltnisse der in der Handwerksinnung vertretenen Handwerke ihres Bezirkes zuständig ist. Für 
den Ausschuß für Lehrlingsstreitigkeiten ist die von der Handwerkskammer erlassene Verfahrens­
ordnung maßgebend. 

(2) Der Ausschuß besteht aus' 2 Mitgliedem, von denen I selbständige Handwerker und I 
Gesellen sein müssen. Die Mitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die selbstän­
digen Handwerker werden von der Innungsversammlung aus den wählbaren Innungsmitgliedem, 
die in der Regel Gesellen oder Lehrlinge beschäftigen, die Gesellen von dem Gesellenausschuß aus 
den wählbaren Gesellen gewählt. 

(3) Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen geschäftsführenden Vorsitzenden; die Innungsver­
sammlung kann auch einen unparteiischen Vorsitzenden wiihlen, der weder Arbeitgeber noch Ar­
beitneJuner in einem gewerblichen Betrieb sein darf. § 45 Abs. 2 Ziff. 6 und Abs. 3 Ziff. 2 ist zu 
beachten. 

§41 
Die Handwerksinnung ist berechtigt, die Geschäftsfühnmg des Ausschusses für Lehrlingsstreitig­
keiten der Kreishandwerkerschaft zu übertragen. 

Rechnungsprüfungsallsschllß 

§ 42 
(1) Der Rechnungsprüfungsausschuß besteht aus zwei Mitgliedern, die nicht dem Vorstand angehö­
ren dürfen. Sie werden von der Innungsversammlung auf die Dauer eines Jahres gewählt. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Der Rechnungspriifungsausschuß hat die Jahresrechnung der Handwerksinnung zu prüfen und 
darüber in der Innungsversanunlung zu berichten. 

Fachgruppen und Fachallsschüsse 

§ 43 
(1) Die HandwerksilUlung bildet für die in § 2 genannten Handwerke Fachgnlppen. Der Fachgrup­
pe gehören die Innungsmitglieder an, die das Handwerk ausüben, für das die Fachgmppe gebildet 
ist. 
(2) Jede Fachgruppe bildet einen Fachausschuß, der aus einem Vorsitzenden (Fachgmppenobmann) 
und ..... Mitgliedel11 besteht. Die Mitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren mit einfacher 
Stimmenmehrheit von den Mitgliedem der Fachgnlppe gewählt; auf die Wahl findet § 18 Anwen­
dung. 
(3) Der Vorsitzende des Fachausschusses (Fachgruppenobmann) vertritt die fachlichen Interessen 
der Fachgnlppe bei dem Fachausschuß des Landesinnungsverbandes. 

§ 44 
(1) Die Fachausschüsse haben die Aufgabe, die fachlichen Interessen ihres Handwerks in der Hand­
werks innung zu vertreten. Sie können hierzu Anregungen und Wünsche dem Vorstand der Hand­
werksuUlung mitteilen. 
(2) Zu Sitzungen des Vorstandes oder der Ausschüsse der Handwerksinmmg, bei denen Angelegen­
heiten eines bestimmten Fachgebietes beraten werden, ist der Fachgruppenvorsitzende mit beraten­
der Stunme hinzuzuziehen. 
(3) Über die Beratungen der Fachgruppen und Fachausschüsse sind Niedersclu'iften zu fertigen, die 
dem Vorstand der Handwerksinnung einzureichen sind. 
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Gesellenausschuß 

§ 4S (§ 68 HwO) 

(I) Im Interesse eines guten Verhältnisses zwischen den Innungslllitgliedem und den bei ihnen be­
schäftigten Gesellen/irmen ist bei der Handwerksinnung ein Gesellenausschuß zu errichten. Der 
Gesellenausschuß hat die Gesellerunitglieder der Ausschüsse zu wählen, bei denen die Mitwirkung 
der Gesellen durch Gesetz oder Satzung vorgesehen ist. 

(2) Der Gesellenausschuß ist ZU beteiligen (vgl. auch Abs. 4) 

1. bei Erlaß von Vorschriften über die Regelung der Lehrlingsausbildung; 

2. bei Maßnahmen zur Förderung und Überwachung der beruflichen Ausbildung und zur Förde­
nlllg der charakterlichen Entwicklung der Lehrlinge; 

3. bei der Errichtung der Zwischen- und Gesellenprüfungsausschüsse ; 

4. bei Maßnalunen zur Förderung des handwerklichen Könnens der Gesellen/innen, insbesondere 
bei der Errichtung oder Unterstützung der zu dieser Förderung bestinunten Fachschulen und Lehr­
gänge; 

5. bei der Mitwirkung an der Verwaltung der Berufsschulen gemäß den Vorschriften der Unter­
richtsverwaltungen ; 

6. bei der Wahl adel' Benennung der Vorsitzenden von Ausschüssen, bei denen die Mitwirkung der 
Gesellen/innen durch Gesetz oder Satzung vorgesehen ist; 

7. bei der Begründung und Verwalhlllg aller Einrichtungen, für welche die Gesellen/innen Beiträge 
entrichten oder eine besondere Mühewalhlllg übemelunen oder die zu ihrer Unterstützung bestimmt 
sind. 

(3) Die Beteiligung des Gesellenausschusses hat mit der Maßgabe zu erfolgen, daß 

1. bei der Beratung und Beschlußfassung des Vorstandes der Handwerksinnung mindestens ein 
Mitglied des Gesellenausschusses mit vollem Stimmrecht teilnimmt, 
2. bei der Beranmg und Beschlußfassung der Innungsversanunlung seine sämtlichen Mitglieder 
mit vollem Stimmrecht teilnelunen, 

3. bei der Verwaltung von Einrichtungen, für welche die Gesellen/innen Aufwendungen zu ma­
chen haben, vom Gesellenausschuß gewählte Gesellen/innen in gleicher Zahl zu beteiligen sind wie 
die Innungsmitglieder. 

(4) Zur Durchfühnlllg von Beschlüssen der Itmungsversanunlung in den in Absatz 2 bezeichneten 
Angelegenheiten bedarf es der Zustimmung des Gesellenausschusses. Wird die Zustimmung ver­
sagt oder nicht in angemessener Frist erteilt, so kann die Handwerksinnung die Entscheidung der 
Handwerkskammer binnen eines Monats beantragen. 
(5) Die Beteiligung des Gesellenausschusses entfällt in den Angelegenheiten, die Gegenstand eines 
von der Handwerksinnung oder von dem Innungsverband abgeschlossenen oder abzuschließenden 
Tarifvertrages sind. 

§ 46 (§ 69 HWO) 

(1) Der Gesellenausschuß besteht aus dem Vorsitzenden und .7.. weiteren Mitgliedem. 

(2) Für die Mitglieder des Gesellenausschusses sind Stellvel1reter zu wählen, die im Falle der Ver­
hindenillg oder des Ausscheidens für den Rest der Wahl zeit in der Reihenfolge der Wahl eintreten. 

(3) Die Mitglieder des Gesellenausschusses werden auf die Dauer von drei' Jahren gewählt. Wieder­
wahl ist zulässig. Sie behalten, auch wenn sie nicht mehr bei Innungsnutgliedem beschäftigt sind, 
solange sie im Bezirk der Handwerksinnung im Betrieb eines selbständigen Handwerkers verblei­
ben, die Mitgliedschaft noch bis zum Ende der Wahlzeit, jedoch höchstens für ein Jahr. Im Falle der 
Arbeitslosigkeit behalten sie ihr Amt bis zum Ende der Wahl zeit. 
(4) Die Mitglieder des Gesellenuusschusses bleiben nach Ablauf der Wahlzeit so lange in ihrem 
Amt, bis ihre Nachfolger das Amt angetreten haben. 

§ 47 
(1) Berechtigt zur Wahl des Gesellenausschusses sind die bei den Innungsmitgliedem beschäftigten 
Gesellen. Eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit läßt das Wahlrecht unbelührt, wenn diese zum Zeitpunkt 
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der Wahl nicht länger als drei Monate besteht. Geselle ist, wer die Gesellenprüfung oder eine ent­
sprechende Abschlußprüfung abgelegt hat und wer nicht nur vorübergehend in einem Handwerks­
betrieb mit Arbeiten betraut ist, die gewöhnlich nur von einem Gesellen oder Facharbeiter ausge­
führt werden. 

(2) Nicht wahlberechtigt sind Personen, 

1. denen die bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ab­
erkannt worden sind, während der im Urteil bestimmten Zeit; 

2. die enttnündigt oder durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vennögen be­
schränkt sind. 

(3) Zur Stilnmabgabe bedarf der Geselle einer Bescheinigung eines Innungsmitgliedes, daß er in 
dessen Betrieb beschäftigt ist. Die Innungsmitglieder haben diese Bescheinigung den bei ihnen 
beschäftigten Gesellen auszustellen. Auf Beschluß des Innungsvorstandes und des Wahlvorstandes 
köru1en die Bescheinigungen auch in Listen zusammengefaßt werden. 

§ 48 (§ 71 HwO) 
Wählbar ist jeder Geselle, der 
1. volljährig ist, 

2. eine Gesellenprüfung oder eine entsprechende Abschlußprüfung abgelegt hat, 
3. seit mindestens drei Monaten in dem Betrieb eines der Handwerksinnung angehörenden selb­
ständigen Handwerkers beschäftigt ist. 

§ 49 
(1) Die Mitglieder des Gesellenausschusses werden mit verdeckten Stimmzetteln in allgemeiner, 
urunittelbarer und gleicher Wahl gewählt. Zum Zwecke der Wahl ist eine Wahlversanm1lung einzu­
berufen. 

(2) Die Durchführung der Wahl obliegt dem Wahlvorstand. Die Handwerksirumng trägt die für die 
Wahl erforderlichen Kosten und unterstützt den Wahlvorstand auf sein Verlangen bei seiner Tätig­
keit. 

§ 50 
Der Wahlvorstand besteht aus dem Vorsitzenden (Wahlleiter) und zwei Beisitzern. Für jedes Mit­
glied ist ein Stellvertreter zu bestellen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen den Vorausset­
zungen des § 48 entsprechen. Sie werden von dem Gesellenausschuß vor Ablauf seiner Amtszeit 
bestellt; ist dies nicht geschehen, so bestellt der Vorstand der Handwerksiru1llng die Mitglieder des 
Wahl vorstandes. 

§ 51 
(1) Der Wahlvorstand bestimmt den Tag der Wahl, den Abstimmungsort und die Abstimmungszeit. 
Die Abstimtnungszeit ist so zu bestinunen, daß in der Regel kein Lohnausfall eintritt. Etwa entstan­
dener Lohnausfall wird durch die Innung nicht ersetzt. Die Handwerksinnung hat die Wahlberech­
tigten mindestens eine Woche vor dem Wahltermin zur Vornahme der Wahl durch Bekanntmachung 
in dem Veröffentlichungsorgan der Handwerksinnung (§ 75) einzuladen. Die Innungsmitglieder 
haben die bei ihnen beschäftigten wahlberechtigten Gesellen auf die Wahl aufmerksam zu machen 
und im Betrieb Hinweise des Wahlvorstandes auf die Wahl zuzulassen. 

(2) Der Wahlleiter leitet die Versammlung der Wahlberechtigten. Er hat bei der Eröffnung der Ver­
sammlung darauf aufmerksam zu machen, daß mit Ausnahme der Vertreter der Handwerkskamlner 
nur wahlberechtigte Personen an der Versammlung teilnehmen können, und Personen, die nicht 
wahlberechtigt sind, aufzufordern, den Versammlungsraum zu verlassen. 
(3) In der Wahlversammlung können durch ZunlfWahlvorschläge gemacht werden. Die Mitglieder 
des Gesellenausschusses und ihre Stellvertreter werden in einem Wahlgang von den anwesenden 
Wahlberechtigten gewählt. Jeder Wahlberechtigte kann in dem Stimmzettel nur so viele wählbare 
Gesellen bezeichnen (Abs. 5), als Mitglieder oder Stellvettreter zum Gesellenausschuß zu wählen 
sind. 
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(4) Der Wahlleiter händigt jedem Wahlberechtigten gegen Vorweisung der Bescheinigung über die 
Beschäftigung bei einem Innungsmitglied (§ 47 Abs. 3) einen Stimmzettel aus. Die Stimmzettel 
stellt die Handwerksinnung zur Verfügung. 

(5) Der Wahlberechtigte soll die wählbaren Personen, denen er seine Stinune gibt, mit Vor- und 
Zunamen auf dem Stimmzettel benennen und hat diesen zugleich mit der Beschäftigungsbescheini­
gung dem Wahl vorstand zu übergeben. Der Wahlleiter kann verlangen, daß sich der Wähler durch 
einen Personalausweis über seine Person ausweist. 
(6) Nach Beendigung der Stimmabgabe stellt der Wahlvorstand fest, wieviel Stinunen auf die ein­
zelnen Bewerber entfallen. Gewählt sind die Bewerber, welche die meisten Stimmen auf sich verei­
lligen , und zwar gelten die ersten. 3 .. als Mitglieder, die folgenden 3 als Ersatzmänner. Bei Stim­
mengleichheit entscheidet das Los. 

§ 52 
(1) Fühl1 die Wahlversammlung zu keinem Ergebnis, so ist von der Handwerksinnung in ilu'em 
Veröffentlichungsorgan (§ 75) innerhalb von zwei Wochen seit der ersten Wahlversammlung zur 
Einre ichung von schriftlichen Wahlvorschlägen aufzufordem. Die Innungsmitglieder haben die bei 
ihnen beschäftigten Gesellen auf diese Auffordenltlg hinzuweisen und im Betrieb Hinweise des 
Wahl vorstandes zuzulassen. 

(2) In der Auffordenmg der Handwerksinnung zur Abgabe schriftlicher Wahlvorschläge sind die 
Erfordemisse dieser Wahlvorschläge (§ 53) bekanntzugeben. 

§ 53 
(I) Jeder Wahlvorschlag muß die Namen von ebenso vielen Bewerbem enthalten wie Mitglieder 
und Ersatzmänner für den Gesellenausschuß zu wählen sind. Die Bewerber sind mit Vor- und Zuna­
men, Beruf, Wohnort und Wohnung so deutlich zu bezeichnen, daß über ihre Person kein Zweifel 
besteht. 
(2) Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens ... ? .... Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Die Unter­
zeichner müssen bei der Unterschrift auch Beruf, Wolmort und Wohnung angeben. Die Unterschrif­
ten müssen leserlich sein. 
(3) Die Wahlvorschläge müssen umerhalb 30 Tagen seit der Auffordenmg zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen im Veröffentlichllngsorgan der HandwerksirulUng(§ 75) bei dem WahIleiter ein­
gereicht werden. 

(4) Mit jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung der Bewerber einzureichen, daß sie der Aufnahme 
ihrer Namen in den Wahlvorschlag zllstinunen. 

§ 54 
(I) Der Wahlvorstand prüft die Wahlvorschläge, ob die in ihnen genannten Bewerber die Vorausset­
zungen der Wählbarkeit (§ 48) erfüllen und ob die Wahlvorschläge den Erfordemissen des § 53 
entsprechen. Wahlvorschläge, die diesen Anforderungen nicht genügen, sind zuriickzuweisen. 

(2) Wird nur eUl gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so gelten die darin bezeicJmeten Bewerber als 
gewählt. 

§ 55 
(I) Sind mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht worden, so übennittelt der Wahl vorstand je­
dem Innungsmitglied, das wahlberechtigte Gesellen beschäftigt, die erforderlicheAnzahl von Stinml­
zetteln, auf denen sämtliche eingereichten Wahlvorschläge mit den Namen sämtlicher Bewerber 
aufgeführt sind, sowie je zwei verschließbare Umschläge und teilt den Tennin mit, bis zu welchem 
der ausgefüllte Stinunzettel spätestens beim Wahlvorstand eingegangen sein muß. 
(2) Der Wahlberechtige ketmzeichnet mit einem Kreuz den Wahlvorschlag, dem er seule Stinune 
geben will. Ändenmgen am Wahlvorschlag, insbesondere durch Ausstreichen eInes Namens, Hin­
zufügen eines anderen Namens oder durch Umstellung der Reihenfolge, sind unzulässig und ma­
chen die Stimme ungültig. 
(3) Der Wahlberechtigte legt den ausgefüllten Stinunzettel in den einen Umschlag und verschließt 
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ihn. Diesen Umschlag legt er zusammen mit der Bescheinigung des Arbeitsgebers über seine Be­
schäftigung in dessen Betrieb in den zweiten Umschlag und übersendet diesen dem Wahlvorstand. 

(4) Der Wahlvorstand sammelt die fristgerecht eingegangenen Stimmen und prüft an Hand der bei­
liegenden Beschäftigungsbescheinigungen die Wahlberechtigung der abstimmenden Gesellen. 

(5) Die Sitze im Gesellenausschuß werden auf die Wahlvorschläge nach dem Verhältnis der ihnen 
zugefallenen Gesamtstimmzahlen in der Weise velieilt, daß diese Zahlen der Reihe nach durch 1,2, 
3 und 4 usw. geteilt und von den dabei gefundenen, der Größe nach zu ordnenden Zahlen soviel 
Höchstzahlen ausgesondeli werden, als Bewerber zu wählen sind (d'Hondlsches System). Jeder 
Wahlvorschlag erhält so viele Sitze, als Höchstzahlen auf ihn entfallen. Sind Höchstzahlen gleich, 
entscheidet übel' die Reihenfolge ihrer Zuteilung das Los. Die Stellvertreter (Ersatzmänner) sind der 
Reihe nach aus den nicht gewählten Bewerbem derjenigen Vorschlagsliste zu entnehmen, denen die 
zu vel11'etenden Mitglieder angehören, 

§ 56 
(1) Über die Wahl ist eine Niederschrift anzufeliigen, die von den Mitgliedem des Wahlvorstandes 
zu unterzeichnen ist. 

(2) Der Wahlleiter hat die Niederschrift über die Wahl sowie die von den Wählem abgegebenen 
Stimmzettel und Beschäftigungsausweise dem Vorstand der Handwerksinnung auszuhändigen. 

(3) Der Vorstand der Handwerksinnung prüft das Ergebnis der Wahl und stellt fest, ob die Gewähl­
ten die gesetzlichen und satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Wahl erfüllen. 

(4) Das Ergebnis der Wahl der Mitglieder des Gesellenausschusses ist in den für die Bekanntma­
chung der Handwerkskammer bestimmten Organen zu veröffentlichen. 

§ 57 
(1) Der Gesellenausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen Schriftführer und deren 
Stellvertreter. 

(2) Der Vorsitzende beruft und leitet die Versammlung des Gesellenausschusses. 

(3) Der Gesellenausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt; bei Stimmen­
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem Vorsit­
zenden und dem Scluiftführer zu unterzeichnen ist. 

(5) Im übrigen kann der Gesellenausschuß seine Geschäftsordnung selbst regeln. 

§ 58 (§ 69 IV HwO) 

Die Mitglieder des Gesellenausschusses sind, soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und wichtige betriebliche Gründe nicht 
entgegenstehen, von ihrer bemflichen Tätigkeit ohne Mindenmg des Arbeitsentgelts freizustellen. 
Die Mitglieder des Gesellenausschusses dürfen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht behindert 
werden. Auch dürfen sie deswegen nicht benachteiligt oder begünstigt werden. 

Beiträge 
§ 59 (§ 73 HwO) 

(1) Die der Handwerksinnung und ihrem Gesellenausschuß erwachsenden Kosten sind, soweit sie 
aus den Erträgen des Vel1nögens oder aus anderen Einnalunen keine Deckung finden, von den 
Innungsmitgliedem durch Beiträge aufzubringen. 

Zu den Kosten des GeselJenausschusses zählen auch die anteiligen Lohn- und Lohnnebenkosten, 
die dem Arbeitgeber durch die Freistellung der Mitglieder des Gesellenausschusses von ihrer benlf­
lichen Tätigkeit entstehen. 

(2) Der von jedem Innungsmitglied zu entrichtende Beitrag besteht aus einem Gmndbeitrag und 
einem Zusatzbeitrag. Der Zusatzbeitrag wird erhoben: 

entweder: 

Haeli <;Ist Zalil <;lot Ioss8Aäftigsr, GSGsll@!1 '.ud "IIszubil<;l.nd.n 

oder 
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nach der Zahl der Beschäftigten 
odor naGh dem 

G."'erbostou@rm .. ilbotreg, Gewereekepital, Ge"'srb •• rtrag, Gswirul eHS Go'verbos.trios 980r 88r 
L9hnsumm", In cli"sOR .,äil.fI ;.sl § 1 n, Abs 2, geIz 2,) H1'H! 5 g .4',>,.0 .ntsl"reehSA8 8RoH"'Sfl8Sfl, 
(3) Die Beiträge werden bei der Feststellung des Haushaltsplanes von der Irulungsversammlung 
alljährlich festgesetzt; bis zur anderweitigen Festsetzuno sind die Beiträge in der bisherigen Höhe 
weiter zu entrichten. " 

(4) Durch Beschluß der bUlungsversammlung können auch außerordentliche Beiträge erhoben wer­
den. 

(5) Die Verpflichtung zur Zahlung von Beiträgen beginnt mit dem Ersten des auf den Tag der Ent­
scheidung (iber den Aufnah1l1eantrag folgenden Monats. 

(6) Für die Benutzung von Einrichtungen und Anstalten der Handwerksinnung können Gebühren 
erhoben werden. Abs. 3 gilt entsprechend. 

(7) DieAbsätze 1- 5 gelten entsprechend fl'Ir Gastmitglieder, sofel11 die Innungsversammlung für sie 
nicht gesondelie Beiträge festsetzt. 

(8) Die r~ickständigen Beiträge und Gebühren werden auf Antrag des Innungsvorstandes nach den 
für die Beitreibung von Gemeindeabgaben geltenden landesrechlichen Vorschriften beigetrieben. 

(9) Die Mitglieder ennächtigen die Innung, sich als Gnmdlage fl'Ir die Beitragsennittlung von den 
zuständigen Bemfsgenossenschaften die Lohn- und Gehaltssumlne der Innungsmitglieder bekannt­
geben oder sie zum gleichen Zweck durch den zuständigen Landesverband sowie die Zusamlnen­
schl(isse von den Landesverbänden auf Landes- und Bundesebene des Handwerks für das die In­
nung gebildet ist, bei den Berufsgenossenschaften ab11lfen lassen. Insoweit werden die Benlfsge­
nossenschaften von ihrer Geheimhaltung befreit. 

Haushaltsplan, Jahresrechnung 

§ 60 
(1) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Der Vorstand der Handwerksinnung hat alljährlich über den zur Erfl'lllung der gesetzlichen und 
satzungsmiißigen Aufgaben erforderlichen Kostenaufwand einen Haushaltsplan für das folgende 
Rechnungsjahr anhand der von der Handwerkskammer herausgegebenen Vordrucke aufzustellen 
lind ihn der Innungsversa1l1m!ung zur Beschlußfassung lind Genehmigung vorzulegen. Für die Ne­
beneill1'ichtllngen der Handwerksinnung sind gesondelie Haushaltspläne aufzustellen und zu be­
schließen. Je zweiAusfertigungen des Haushaltsplanes und der Nebenhaushaltspläne sind der Hand­
werkskammer einzureichen. 
(3) Der Vorstand der Handwerksinnung ist bei seiner Verwaltung an den beschlossenen Haushalts­
plan gebunden. Außerplanmäßige Allsgaben sind nur zulässig, wenn sie durch unvorhergesehene 
Ereignisse zwingend erforderlich waren; sie bedürfen der Beschlußfassung durch die nächste Mit­
gliederverSUl111nlung. 

§ 61 
Der Vorstand der Handwerksinnung hat innerhalb der ersten drei Monate des Rechnungsjahres für 
die Inllungskasse sowie für jede Nebenkasse eine gesonderte Rechnung anhand der von der Hand­
werkskammer herausgegebenen Vordnlcke für das abgelaufene Reclmungsjahr aufzustellen. Die 
Jahresrechnung muß sämtliche Einnahmen lind Ausgaben nachweisen; die erforderlichen Belege 
sind ihr beizufügen; Vennögensbewegungen sind im einzelnen gesondert zu erläutel11. Nach Prü­
fung durch den Rechnungsprüfungsausschuß ist sie der Innungsversanunlung zur Abnahme und 
Genehmigung vorzulegen. Zwei Ausfertigungen des Jahresabschlusses sind der Handwerkskam­
mer einzureichen. Auf Anfordenrng der Handwerkskammer sind Jahresrechnung und Haushalts­
plan ggf. auf einem gesonderten Blatt zu erläutem. 
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§ 62 

Das vom Vorstand als Kassenführer bestellte Vorstandsmitglied ist dem Vorstand und der Innungs­
versammlung und der Handwerkskammer für die ordnungsgemäße Fühnmg der Kasse der Hand­
werksinnung und der Nebenkassen verantwortlich; dies gilt auch noch nach Genelunigung durch 
die Handwerkskammer. 

§ 63 
Die Einnahmen und Ausgaben der Innungskasse sowie der Nebenkassen sind gesondert von allen 
kassenfremden Einnahmen und Ausgaben zu berechnen. 

§ 64 

(1) Der Kassenführer erhebt die Beiträge der Innungsmitglieder nach einer von ihm aufzustellenden 
und von dem Vorstand zu genelunigenden Beitragshebeliste. Er hat dem Vorstand jährlich ein Ver­
zeichnis der rückständigen Beiträge und Gebühren vorzulegen. 

(2) Der Vorstand kann rückständige Beiträge und Gebühren nach den für die Beitreibung von Ge­
meindeabgaben geltenden landesrecht lichen Vorschriften beitreiben (§ 73, Abs. 4 HwO). 

§ 65 
Die Innungskasse sowie die Nebenkasse sind alljährlich mindestens einmal durch den Obermeister 
oder ein anderes vom Vorstand beauftragtes Vorstandsmitglied oder ein Mitglied des Rechnungs­
prüfungsausschusses unvermutet zu prüfen und mit einem Prüfvernlerk zu versehen. Die Prüfung 
hat sich auch darauf zu erstrecken, daß das Vernlögen der Handwerksinnung ordnungsgemäß in­
ventarisiert und angelegt ist. 

Vermögensverwaltung 

§ 66 

Bei der Anlage des Vennögens der Handwerksumung ist mit größter Sorgfalt zu verfahren und 
insbesondere auf die unbedulgte Sicherheit der Anlage zu achten. 

Schadenshaftung 

§ 67 (§ 74 HwO) 

Die HandwerksiJmung ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vor­
standes oder ein anderer satzungsmäßig benlfener Vertreter durch eine in Ausfühnmg der iMl zu­
stehenden Venichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem Dritten 
zufügt. 

Änderung der Satzung und Auflösung der Handwerksinnung 

§ 68 (§§ 76 - 78 HwO) 

(1) Anträge auf Änderung der Satzung und der Nebensatzungen sowie auf Auflösung der Hand­
werksinnung sind beim Vorstand sclU'iftlich zu stellen; sie sind bei der Einbemfung der Inmmgsver­
sanunlung den Mitgliedern und der Handwerkskammer zugleich mit der Tagesordnung bekanntzu­
geben. Sie dürfen nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

(2) Zur VerhandILmg übel' Anträge auf Auflösung der Handwerksinnung ist eine außerordentliche, 
nur zu diesem Zweck bestimmte Innungsversanunlung einzuberufen, zu der alle Mitglieder schrift­
lieh einzuladen sine!, wobei zwischen dem Tag des Versandes der Einladung und dem Tag der In­
nungsversanunlung zwei volle Wochen liegen müssen. 

§ 69 
Zu Beschlüssen über Ändenmgen der Satzung und der Nebensatzungen der Handwerksinnung ist 
eine Mehrheit von drei Vierteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der 
Beschluß auf Auflösung der Handwerksinnung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln, aller 
stumnberechtigten Mitglieder gefaßt werden. Die Feststellung der Mehrheit in diesem Falle wird 
ausschließlich nach den Ja bzw. Nein-Stimmen el1'echnet. 
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Sind in der ersten Innungsversammlung drei Viertel der Stimmberechtigten nicht erschienen, so ist 
binnen vier \Vochen eine zweite Innungsversammlung einzuberufen, in welcher der Auflösungsbe­
schluß mit einer Mehrheit von drei Vierteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder gefaßt 
werden kann. 

§ 70 
Die Handwerksinnung kann durch die Handwerkskammer nach Anhönmg des Landesinnungsver­
bandes aufgelöst werden, 

1. wenn sie durch einen gesetzwidrigen Beschluß der Innungsversammlung oder durch gesetzwid­
riges Verhalten des Vorstandes das Gemeinwohl gefälu'det, 

2. wenn sie andere als die gesetzlich oder satzungsmäßig zulässigen Zwecke verfolgt, 

3. wenn die Zahl ihrer Mitglieder so weit zurückgeht, daß die Erfüllung der gesetzlichen und sat­
zungsmäßigen Aufgaben gefährdet erscheint. 

§ 71 
(1) Die Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vennögen der Handwerksinnung hat die Auflö­
sung kraft Gesetzes zur Folge. 

(2) Der Vorstand hat im Falle der Überschuldung die Eröffnung des Konkursverfahrens oder des 
gerichtlichen Vergleichsverfahrens zu beantragen. Wird die Stellung des Antrages verzögelt, so 
sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigem für den daraus 
entstehenden Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner. 

§72 

(1) Über das Vennögen der Handwerksinnung findet im Falle der Auflösung die Liquidation statt. 
Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt 
werden. 

(2) Die Auflösung der Handwerksinnung ist durch die Liquidatoren in dem Veröffentlichungsorgan 
der HandwerksitUlung (§ 75) bekanntzumachen. 

(3) Im Falle der Auflösung der Handwerksinnung sind die Innungsmitglieder verpflichtet, die or­
dentlichen Beiträge für das laufende Vielieljahr sowie die bereits umgelegten außerordentlichen 
Beiträge an die Liquidatoren zu zahlen. 
(4) Das Innungsvemlögen ist zunächst zur Erfüllung der Verbindlichkeiten zu verwenden. Das hier­
nach verbleibende Vennögen wird der Handwerkskammer zu Verwendung für handwerksfördernde 
Zwecke, und zwar in erster Linie zugunsten des Handwerks, für das die Handwerksinnung en'ichtet 
war, überwiesen. 

(5) Im übrigen finden die §§ 47-53 BGB Anwendung. 

§ 73 

Wird die Innung geteilt oder wird der Innungsbezirk neu abgegrenzt, so findet eine Vennögensaus­
einandersetZlIng statt, die der Genehmigung der Handwerkskammer bedarf; kommt eine Einigung 
iiber die Vennögensauseinandersetzung nicht zustande, so entscheidet die Handwerkskanuner. Er­
streckt sich der Innungsbezirk auf mehrere Handwerkskammerbezirke , so kann die Genehmigung 
oder Entscheidung nur im Einvernehmen mit den beteiligten Handwerkskammern ergehen. 

Aufsicht 

§ 74 (§ 75 HwO) 
(1) DicAufsicht über die Handwerksinnung führt die Handwerkskammer, in deren Bezirk die Hand­
werksinnung ihren Sitz hat. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, daß Gesetz und Satzung beachtet, 
insbesondere die der Handwerksinnung übertragenen Aufgaben erfüllt werden. Der Aufsicht unter­
liegen auch die von der Handwerksinnung errichteten oder unterhaltenen Anstalten und Einrichtun­
gen. Die Aufsicht der Handwerkskammer erstreckt sich auch auf die Haushaltsführung. 

(2) die Handwerkskammer ist berechtigt, an den Sitzungen der Handwerksinnung und ihrer Organe 
sowie an den Gesellenprüfungen teilzunehmen. 
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Bekanntmachung 

§ 75 
Die Bekanntmachungen der Handwerksinnung erfolgen ...... durch Rundschreiben. 

Übergangsvorschrift 

§ 76 
Die laufende Amtszeit der Ehrenamtsträger und Organe wird durch das Inkrafttreten der Satzung 
nicht berührt. 

......~ürnberg 
0" 

..................... , den ... 01. März 1996 

STEINMETZ VND 
STEINBILDHAVER 
INNVNq MFR 
R05ENPLÜTSTR 2 
90439 NÜRNBE G j 

~~~~ .... ~3 .... ~:-...... ~-... -.. ----4-' H AJv~ r1t1! 
(Obem1eister) 

Die Satzung wird hiertnit gem. § 56 HwO genehmigt. 

Nürnberg ......... , den 03.05.1996 

HANDWERKSKAMMER 

(Präsident) (Haupt geschäftsführer) 
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